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zeitweiſe Regularen übergeben iſt, das Direktorium dieſer Regularenaufliegen muß und der Biſchof der Säkularpfarrer, der Vikar und
Benefiziat un der eigenen Kirche ſich nicht das Diözeſan⸗Direktorium,ſondern das Direktorium dieſer Regularen halten müſſen, ohne daßhiebei eine Ausnahme gemacht wird bezüglich der Sonn⸗ und
Feiertagen für das olk gu applizierenden Pfarrmeſſe ſo kann *
unmögli mit den liturgiſchen Vorſchriften Im Einklang ſein, daßenn Regularpfarrer mn ſeiner eigenen Regular⸗Pfarrkirche Sonn⸗
und Feiertagen die Pfarrmeſſe nicht nach dem Ordens-⸗, ſondernnach dem Diözeſan⸗Direktorium eſen ſoll

Nachſchrift Erſt nach Einſendung des vorſtehenden Artikels
war eS möglich, die FEditio von De Herdt (Lovanii einzu⸗ſehen An der angeführten Stelle (tom II 208 Not iſt der
Im vorſtehenden wiedergegebene Text der älteren Auflage unberändert
abgedruckt, und mit Weglaſſung der früher zitierten, In der
OCollectio der Decreta authentiéa ausgelaſſenen Decreta. nur das
vom Dißzeſan⸗Direktorium und auch ſchon von Schüch zitierte De-
Cretum API 1876 3397 angezogen. Nachdem dieſes D0e—
Cretum oben ereits wörtlich wiedergegeben und nach ſeinem Literat⸗
ſinn erklärt iſt, erſcheint (S überflüſſig, darzutun, daß De Herdt ſichmit Unrecht für ſeine Anſchauung auf dasſelbe beruft.

Der VerfaſſerDissolutio sponsaliumꝰ) Ein Tiroler Prieſter hatmir folgenden erzählt: Zum Pfarrer oſef kommen eines ſchönenage die beiden Brautleute Johannes und Margaretha,bor ihm die Sponſalien abzuſchließen. Der Pfarrherr hatte gemadem un ſeines Ordinarius ber das päpſtliche Dekret Ne temere
vom Auguſt 1907 eine ausfuhrliche Predigt gehalten und dabei
ſelbſtverſtändlich auch davon geſprochen, Unter welchen Umſtändenund Modalitäten Sponſalien, Verlobungen rechtsgültig ſeien. So
erſchien denn auch Unſer Brautpaar mit einem Zeugen, und zwarAus dem einfachen Grunde, weil der Bräutigam des Schreibens nichtkundig war Die Urkunde wurde Unterfertigt und 20 (CEtera AacCta gelegt.Die Brautprüfung war auch vorüber, Ant nächſten Sonntagſollten die Brautleute ſchon 3um erſtenmale verkündiget werden, daklopft eS Samstag nachmittags an die Türe des Pfarrers undherein tritt Johannes, der Bräutigam. Dieſer erzählt nun dem eiſtlichen Per longum 6t abul. EU ſei daraufgekommen, daß ſeine Braut
ganz abſcheulich Aus dem Uunde rieche, daß einen großen Ekeldavor habe der Pfarrer möge das Verkünden leiben aſſen ETLwolle die Margaretha nicht heiraten.Es rag ſich nun, ob durch dieſe maeula COrporis super-veniens, welche Johannes vor dem Sponſalienabſchluß nicht gekannthat, ein Rechtsgrund für die Auflöſung des Onſa gegeben iſt
Nach 8 6 der Instrucetio de Causis matrimonialibus 6t6 von Kar

Wir antworten mit V und begründen die Behauptung 810

Linzer „Theol.⸗prakt. ſchri 1910.
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dinal Rauſcher hat der Sponſalienvertrag die (COnditio imbibita
„Disi notabilis mutatio intervenerit“. Als olche werden von den
Kanoniſten aufgezählt: Epilepſie, Syphilis, Geiſtesſtörung, große Ver
ſtümmelung Das ſind nun reilich CA4lISAꝗE dissolutionis. die
chwerer wiegen s das Riechen aus dem Munde

Aber ein anderer Umſtand kommt noch in Betracht, dem die
oben erwähnte Inſtruktion Im 8 10 Rechnung rägt, dort El ——
Obligatio Standi promissis Der COntractum Sponsalitium A8S
tune quoque Cessat, quando O0mnibus perpensis Cir Cumstantiis
sSupponendum merito Sit, matrimonium Sponsis Contrahendum
mfaustum fore Vgl dazu Schmalzgruber, De 19⁴¹0

Wenn der Bräutigam ſich ˙ ntſetzt vor dem entdeckten
defectus ſeiner Verlobten, daß H5•4 alſogleich in den AV kommt
und dezidiert erklärt, Er wolle die Margaretha abſolut nicht heiraten,
ſo kann man ES ſich (n den Fingern ausrechnen „Matrimonium
Sponsis COntrahendum mfaustum fOre“. wie Rauſcher ſagt

Doch mu ſelbſtverſtändlich der A8US eine andere Löſung
erfahren, die Krankheit der Margaretha nicht ſchwer heilbar ware

St Florian. IDr
XI (Eheſanation nach eigenmächtiger Trennung.)Rufus mit Veronika eine kirchliche Ehe; da cT vor dem

Konſenſe mit ihrer weſter ſich vollſtändig verſündigt 0 und
—um keine Diſpens bat, Dar dieſelbe vor dem innern Forum ungültig.Wegen Familienzwiſtes 11 eLr ſich eigenmächtig von Veronika;
längere Zeit arauf geht E Zur Beichte, eröffnet ſeine Gewiſſens⸗
unruhe der Ungültigkeit der Ehe und rag Rat

Es en die Frage ſt eine Konvalidation nach vollzogenereigenmächtiger Scheidung Im innern brum möglich? DurchKonſenserneuerung offenbar, doch müßten ſie das Zuſammenleben
wieder beginnen; eine Sanation un der Wurzel aber wird ſich nichtdurchſetzen laſſen, wenn ein eil ereits offenbar nicht mehr den

llen hat, den andern als Gatten 3u betrachten.
Inſoferne Cioe ſich verſöhnten, konnte die Konvalidation

platzgreifen.
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＋ eS aber bei der Trennung geblieben, ſo hätte kirchlicher⸗Ei eine Konſtatierung der Nullität der erſten Ehe auf dem Eides—

wege ſtattfinden können und beide Ehegatten hätten zu einer meuen
Ehe ſchreiten können (die Kinder wären der erwieſenen bonaà
Hdes des einen Teiles legitim); ſtaatlicherſeits waäre  — eine neue Ehedort unmöglich, der Staat das Ehehindernis Copula 161t
nicht⸗anerkannt. Ein Ausweg wäre, falls der Biſchof eS für 9E
raten und klug hält eine ſogenannte ewiſſensehe
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